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CHECKLISTE RSA-VERSCHLÜSSELUNG 

Möglich betroffene  
TI-Komponente 

Woran erkenne ich, dass ein Austausch 
bis zum 31.12.2025 erforderlich ist? 

Woran erkenne ich, dass ich bereits 
mit der aktuellen Version arbeite? 

Handlungs-
bedarf geprüft 

Unterstützungsmöglichkeit 

TI- Konnektor Beachten Sie bitte unbedingt Kontakt-
versuche ihres Dienstleisters für den 
VPN-Zugangsdienst oder Dienstleisters 
vor Ort mit dem Hinweis, dass sie Ihren 
Zugang aktualisieren müssen. 

Sollte Ihr Konnektor bereits 5 Jahre oder 
älter sein, bitten Sie Ihren Dienstleister 
um Mithilfe bei der Prüfung, ob Ihr 
Konnektor betroffen ist. 

Der Anschluss über TI-Gateway ist 
erfolgt. 

oder 

Kontakt mit dem Dienstleister wurde 
aufgenommen, welcher bestätigt 
hat, dass der Konnektor ECC-fähig ist. 

oder 

Ein erforderlicher Austausch des 
Konnektors hat bereits 
stattgefunden. 

☐ Ja 

☐ Nein 
Falls Sie für Ihre Praxis einen 
Behandlungsbedarf erkannt haben, 
planen Sie schnellstmöglich eine 
Umstellung auf ein TI-Gateway oder einen 
neuen Konnektor, da davon auszugehen 
ist, dass Termine bei den Dienstleistern 
zum Jahresende knapp sein werden. 

Praxisausweis  
(SMC-B-Karte) 

Prüfen Sie ob vom Anbieter des Praxis-
ausweises E-Mails zum erforderlichen 
Austausch an die E-Mailadresse des 
damaligen Antragstellers gegangen sind. 

Prüfen Sie ob auf dem Praxisausweis 
(kleine Steckkarte im Kartenlesegerät) 
oder der Karte im Checkkartenformat 
(zum Ausbrechen des Praxisausweises) 
der Versionshinweis G2.0 oder G2.1 
(alternativ: V2.0 oder V2.1 angegeben ist. 

Sollte trotz des zuvor genannten 
Hinweises eine Einordnung nicht möglich 
sein, kontaktieren Sie bitte Ihren 
Anbieter. 

Die Karte wurde im Rahmen des RSA-
Austauschs bereits erneuert. 

oder 

In den Vertragsunterlagen, dem 
Checkkartenformat oder der SMC-B-
Karte ist die Kartengeneration/ 
Version G2.1 oder V2.1 angeben. 

oder 

Die Rückmeldung des Dienstleisters 
oder Anbieters lautet das ein 
Austausch nicht notwendig ist. 

☐ Ja 

☐ Nein 

 

 

Falls Sie für Ihre Praxis einen 
Handlungsbedarf erkannt haben, ist die 
Bestellung eines Folge-Praxisausweises 
(Folge-SMC-B-Karte) erforderlich. 
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Möglich betroffene  
TI-Komponente 

Woran erkenne ich, dass ein Austausch 
bis zum 31.12.2025 erforderlich ist? 

Woran erkenne ich, dass ich bereits 
mit der aktuellen Version arbeite? 

Handlungs-
bedarf geprüft 

Unterstützungsmöglichkeit 

elektronischer 
Heilberufsausweis 
(eHBA) 

Prüfen Sie ob vom Anbieter des eHBA  
E-Mails zum erforderlichen Austausch an 
die E-Mailadresse des damaligen 
Antragstellers gegangen sind. 

Prüfen Sie ob auf dem eHBA die 
Kartengeneration aufgedruckt ist (z.B. 
Rückseite unter der CE Kennzeichnung 
G2.1 oder Version 10.21)  

Sollte trotz des zuvor genannten 
Hinweises eine Einordnung nicht möglich 
sein, kontaktieren Sie bitte Ihren 
Anbieter. 

Der eHBA Karte wurde im Rahmen 
des RSA-Austauschs bereits erneuert. 

oder 

Auf dem eHBA ist die 
Kartengeneration G2.1 oder Version 
10.21 angeben. 

oder 

Die Rückmeldung des Dienstleisters 
oder Anbieters lautet das ein 
Austausch nicht notwendig ist. 

☐ Ja 

☐ Nein 

 

 

Falls Sie für Ihre Praxis einen 
Handlungsbedarf erkannt haben, ist die 
Bestellung eines neuen eHBAs 
erforderlich. 

Praxisverwaltungssystem 
(PVS) 

Prüfen Sie bis zum Jahresende 
regelmäßig ob Updates des PVS Anbieters 
bereitgestellt wurden. 

Alle Updates des Anbieters sind 
installiert. 

☐ Ja 

☐ Nein 
Bitte sprechen Sie Ihren zuständigen 
Betreuer Ihres PVS bzw. Ihren IT-
Dienstleister direkt an. Dieser sollte Ihnen 
Auskunft geben können, ob eventuelle 
Änderungen an Ihrer Software 
erforderlich sind. 

Kommunikationsdienst 
im Medizinwesen (KIM) 

Prüfen Sie, ob mindestes die KIM-Version 
1.5 installiert ist. 

Prüfen Sie das KIM Clientmodul auf 
Updates.  

Es ist mindestens KIM Version 1.5 
installiert. 

Alle Updates für das KIM Clientmodul 
wurden installiert. 

☐ Ja 

☐ Nein 
Bitte sprechen Sie Ihren zuständigen 
Betreuer Ihres Primärsystems bzw. Ihren 
IT-Dienstleister direkt an, dieser sollte 
Ihnen Auskunft geben können, ob 
eventuelle Änderungen an Ihrer Software/ 
dem KIM-Clientmodul erforderlich sind. 

Gerätekarte 
Kartenlesegerät  
(gSMC-KT)  

Prüfen Sie ob auf den Karten ein ECC256 
oder G2.1 aufgedruckt ist. 

Auf Karten ist ein ECC256 oder G2.1 
aufgedruckt. 

oder 

Bestätigung des IT-Dienstleisters das 
die gSMC-KT Version G2.1 bzw. ECC 
fähig ist. 

☐ Ja 

☐ Nein 

Ein zwingend erforderlicher 
Handlungsbedarf besteht bis Ende 2026. 
Dennoch empfehlen wir Ihnen auch 
diesbezüglich zeitnah tätig zu werden und 
sich an Ihren IT-Dienstleister zu wenden. 

 


